
Vorbemerkung zur Standsicherheit von Trockenbauwänden

 Seit vielen Jahren werden leichte Trenn wände 
mit einer Beplankung aus Gips platten im 
Innenbereich er folgreich ein gesetzt. Als 
Unter kons truktion für Ständerwände, Vor-
satz schalen und Schacht   wände finden Me-
tall- und Holzständer werke An wen dung, 
wobei Metall ständer werke in der Regel 
dominieren.

Auf den folgenden Seiten der vor liegenden 
Broschüre „Planen und Bauen“ finden sich 
die jeweiligen Informationen zum Schall- 
und Brandschutz verschiedener Rigips 
Wandsysteme. Zudem sind in der Unter-
lage zulässige Wandhöhen und Angaben 
zur Ausführung der Unterkonstruktion 
doku  mentiert, um eine ausreichende 
Standsicher heit und Gebrauchstauglichkeit 
der Metallständerwände, Vorsatzscha len 
und Schachtwandkonstruktionen sicher-
zustellen. 

Der Nachweis der Standsicherheit für Me-
tallständerwände wurde bisher üblicher-
weise nach den Vor gaben der DIN 4103-1 
und der darauf basierenden Anwendungs-
norm DIN 18183-1 geführt.

In DIN 4103-1:1984-07 „Nicht tra gen de 
innere Trennwände, Anforderun gen, Nach-
weise“ werden generelle Anforderungen 
an die Standsicher heit von nichttragenden 
inneren Trennwänden bei unplanmäßigen 
Belastungen (z. B. Stoßbelastung durch 
Anprall einer Person oder eines Gegen-
standes) sowie Ausbau lasten (Konsollas-
ten aus Hänge schränken oder Regalen) 
geregelt. Darüber hinaus werden dort auch 
Prüfmethoden und Berechnungs ansätze 
zur Er  mittlung der Grenz tragfähigkeit 
beschrieben. 

In der Anwendungsnorm für Metall-
ständerwände mit Gipsplatten 
DIN 18183-1:2008-01 „Trennwände und 
Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metall-
unterkonstruktion, Teil 1: Beplankung mit 
Gipsplatten“ wurden Konstruktionen inklu-
sive ihrer maximal zulässigen Wandhöhen 
für unterschiedliche Verformungskrite rien 
definiert, Welche die Anforde rungen aus 
DIN 4103-1 erfüllen. In DIN 18183-1 sind 
unter Berück sich tigung der statischen An-
forderungen durch Personen und Konsol-
lasten Wandhöhentabellen für Metall stän-
derwände sowie Vorsatzschalen/Schacht-
wände eingearbeitet und Vorgaben für die 
konstruktive Aus bildung bis zu einer Wand-
höhe von 6,50 m enthalten.

Darüber hinaus liegen mittlerweile folgende 
Anforderungen vor, welche bei der Bemes-
sung von Montage wänden Beachtung 
finden müssen und nicht durch die vorge-
nannten Regelwerke vollständig abgedeckt 
werden:
•  Die Berücksichtigung von plan mäßigen 

statischen Windlasten auf Innenwände 
bei durchlässigen Fassaden durch norma-
tive Anfor derungen nach DIN 1055-4 ist 
verbindlich.

•  Es besteht der Wunsch nach er weiterten 
Anwendungs möglich keiten, wie z.B. nach 
größeren Wand höhen in Kinokomplexen, 
Museen oder Ausstellungshallen und 
nach höheren Druckbelastun gen, die auf 
die Wände einwirken können, wie z. B. aus 
Gaslösch anlagen.

•  Durch die erweiterten Anwen dungs-
möglichkeiten auch zusätz liche Aspekte 
der Gebrauchstaug lichkeit, wie z. B. das 
Schwin gungsverhalten aus dynamischen 
Beanspruchungen, eine Erhöhung der 
Eigenfrequenz der Wände er fordern.

Die Industriegruppe Gipsplatten IGG im 
Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (im 
folgenden kurz IGG genannt) beauftragte 
die MPA Braunschweig mit der Entwicklung 
eines neuen Berechnungsalgorithmus, wel-
cher auf verschiedenen Last-Verformungs-
prüfungen von Trennwänden und Vorsatz-
schalen basiert und den oben aufgeführten 
erweiterten An for derungen, welche über 
DIN 4103-1 hinausgehen, Rechnung trägt. 
Folgende erweiterte Anforderungen wur-
den durch die IGG hinsichtlich der einheit-
lichen Bemessung von Trennwänden und 
Vorsatzschalen formuliert:
•  Gebrauchstauglichkeit gegenüber stati-

schen Lasten (Verformungs kriterien)
•  Gebrauchstauglichkeit gegenüber dyna-

mischen Beanspruchungen
•  Ansatz einer Ersatz-Flächenlast 

(-Windlast)
•  Ansatz von Konsollasten (veränderlicher 

Lastangriffspunkt und er höhte Werte für 
Vorsatzschalen)

•  Umsetzung der Anforderungen in einem 
einheitlichen Bemessungs verfahren

Der neue Algorithmus ermöglicht die Be-
messung unter Ansatz unterschiedlicher 
Lastfallkombinationen (aus normativen, 
bauaufsichtlichen Anforderungen sowie 
aus Anfor derungen der IGG). Er ist anwend-
bar bis zu einer maximalen Wandhöhe von 
12 m. Nach diesem neuen Verfahren wurde 
eine Vielzahl gängiger Trenn- und Schacht-
wand konstruktionen (freistehende Vor-
satzschalen) bemessen und von der MPA 
Braunschweig dazu allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnisse ausgestellt.

Bei den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen der MPA, welche durch die IGG 
beauftragt wurden, handelt es sich um fol-
gende Dokumente:
•  P-1569/381/09-MPA BS Nichttra gende, 

raumabschliessende Trenn wandkonstruk-
tion (Schachtwand) gemäß Norm DIN 
4103,1: 1984-07, bei Beanspruchung 
durch Linien last, Konsollast, Windlast und 
weichen Stoss.

•  P-1568/380/09-MPA BS Nichttra gende, 
raumabschliessende Trenn wandkonstruk-
tion (Einfach stän der wand) gemäß Norm 
DIN 4103,1: 1984-07, bei Beanspru chung 
durch Linienlast, Konsollast, Windlast und 
weichen Stoss.

Begleitend zu den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnissen der MPA ist durch die 
IGG das Merkblatt 8 mit dem Titel „Wand-
höhen leichter Trennwände“ erarbeitet wor-
den. In diesem Merkblatt werden die erwei-
terten Anforderungen an nichttragende in-
nere Trennwän de umfangreich erklärt und 
die daraus resultierenden und maßgeben-
den Lastfälle beschrieben. Ergänzend finden 
sich verschiedene Wand höhen tabellen für 
Schachtwände und Einfachständerwände 
mit Gips platten nach DIN 18180.

Das IGG Merkblatt 8 mit dem Titel „Wand-
höhen leichter Trennwände“ kann unter 
folgendem Link eingesehen werden: 
http://www.gips.de/content/publikationen/
igg/mb8/mb8.pdf 

Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen 
Wandhöhen von Metall ständerwänden, 
Vorsatzschalen und Schachtwandkonstruk-
tionen den erweiterten Anforderungen der 
IGG entsprechen.

Die Angabe der zulässigen Wand höhen 
beruht auf den neuen Er kenntnissen um 
die Bemessung von leichten Trenn- und 
Schachtwänden und wurde mit Hilfe des 
neuen Algorithmus der MPA Braunschweig 
ermittelt. 



Folgende Randbedingungen wurden bei der 
Entwicklung des Algorith mus berücksich-
tigt:
•  Metall-Ständerprofile nach DIN 18182-1 

aus Stahlblech DX 51 D.
•  Gipsplatten nach DIN 18180 GKB (Werte 

gelten auch fur GKBI, GKF, GKFI) mit 
Fugenversatz der Quer stöße von 400 mm 
in allen Plattenlagen und Fugenverspach-
te lung nach DIN 18181 „Gips platten im 
Hochbau – Verarbei tung“ in allen Beplan-
kungslagen

•  Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2
- Nenndurchmesser 3,50 mm
- Schraubenabstande gemäß DIN 18181: 
obere Lage 250 mm, untere Lagen 750 mm

•  Wandhöhen h zwischen 2,40 m und 12 m.
•  Beschränkung der maximalen Durchbie-

gung
- für Wandhöhe h ≤ 4 m auf f ≤ h/200
- für Wandhöhe h > 4 m auf f ≤ h/350.

•  Die Wandhöhen werden immer durch die 
maßgebende der beiden folgenden Last-
fallkombinationen begrenzt:
1.) Linienlast 1,0 kN/m (Einbau bereich 2)* 
in Verbindung mit Kon sol last 0,4 bzw. 
0,7 kN/m
2.) Ersatz-Flächenlast 0,285 kN/m2 in Ver-
bindung mit Konsollast 0,4 bzw. 0,7 kN/m
*  In Sonderfällen ergänzend Linien last 

0,5 kN/m (Einbaubereich 1)

Eine Ausnahme bilden Wandhöhen für 
Doppelständerwände (mit gegen  einander 
abgestützten Ständern), welche alleine 
durch die Vorgaben der DIN 18183-1 gere-
gelt werden.

Aufgrund der erweiterten Anfor derungen 
der IGG können bei verschiedenen Konstruk-
tionen Abwei chungen bei den angegebe-
nen Wandhöhen nach oben als auch nach 
unten zu bisherigen Wand höhen angaben 
aus „Planen und Bauen“ in älteren Versio-
nen möglich sein. 

Als bevorzugter Anbieter von hochwertigen 
Trockenbaukonstruktionen bietet die 
Saint-Gobain Rigips GmbH eine Vielzahl von 
Konstruktionen mit besonderen technischen 
Leistun gen an. Hierzu zählen vor allem auch 
Wandkonstruktionen mit brandschutztech-
nischen Anforderungen.

Hierbei handelt es sich meist um ungere-
gelte Bauarten, deren Ver wendbarkeit in 
Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeug nisses (abP) im Sinne der Landes-
bauordnungen nachgewiesen wird. In den 
allgemeinen bauaufsichtli chen Prüfzeug-
nissen finden sich die notwendigen Angaben 
im Bezug auf die zulässigen Wandhöhen 
der Konstruktionen bei Brandbean spru-
chung. Beurteilungsgrundlage für die Be-
wertung der zulässigen Wand höhen unter 
Brandbeanspruchung  ist zunächst der kalt-
statische Nach weis im Hinblick auf die 
Anfor derungen der DIN 4103-1:1984-07.

Abweichend von den bisherigen Angaben 
finden Sie in der vorliegenden Broschüre 
„Planen und Bauen“ zulässige Wandhöhen, 
welche ge trennt für die Anwendung ohne 
und mit Brandschutzanforderungen aufge-
führt werden.

Für den Anwendungsfall ohne brand  schutz-
technische Anforderungen ist die Wand-
höhe durch den neuen Algorithmus der 
MPA Braunschweig geregelt und angege-
ben. Hierbei ist in dieser Broschüre eine zu-
lässige (kaltstatisch bemessene) Wandhöhe 
ausgegeben. Eine Unterscheidung wie bis-
her in die Einbaubereiche I und II erfolgt 
nach den erweiterten Anforderungen der 
IGG nicht.

Für den Anwendungsfall mit brandschutz-
technischen Anforderungen wird die Wand-
höhe durch die An gaben des abP’s geregelt. 
Um Wider sprüche zu den kaltstatischen 
Wand höhen nach den erweiterten Anfor-
derungen der IGG zu vermeiden, hat für alle 
aufgeführten Kons truk tio nen ein Abgleich 
zwischen den je weiligen Wandhöhen statt-
gefunden. Ein Widerspruch würde zum Bei-
spiel vorliegen, wenn durch die erweiterten 
Anforderungen der IGG eine kleinere Wand-
höhe ermittelt wurde, als unter Brandbean-
spruchung mittels abP geregelt ist. 

Dieser Umstand traf leider bei einigen Kon-
struktionen zu, sodass eine Reduktion der 
zulässigen Wand höhen bezogen auf das 
Brand schutz-abP erforderlich wurde. Als 
für den Vergleich maßgebende Wandhöhe 
unter Brandbean spru chung wurde die zu-
lässige Wand höhe aus dem Einbaubereich I 
gewählt und mit der zulässigen Wandhöhe 
nach den erweiterten Anforderungen der 
IGG verglichen. Die kleinere Wandhöhe ist 
nach Bewertung durch die Saint-Gobain 
Rigips GmbH als maßgebend ausgewiesen 
worden.

Sie finden somit in der vorliegenden Bro-
schüre „Planen und Bauen“ die jeweilig 
zulässigen Wandhöhen auf den Systems-
seiten für die Anwen dung mit oder ohne 
brandschutztechnische Anforderungen 
separat aufgeführt. 

Im Bestreben, jederzeit einen gültigen 
Verwendbarkeitsnachweis nach Stand der 
Technik vorlegen zu können, steht die 
Saint-Gobain Rigips GmbH im stetigen 
Kontakt zu den Prüfinstituten. Hierbei ist 
es Auf gabe der Beteiligten die Wandhöhen 
nach erweiterten Anforderungen der IGG 
in die brandschutztechnischen Verwend-
barkeitsnachweise einzuarbeiten.

Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, 
dass die Verwendbar keitsnachweise für 
die betroffenen brandschutztechnischen 
Konstruk tio nen (Wände, Schachtwände) 
grundsätzlich verlängert oder neu ausge-
stellt werden, wobei die Konstruktionen in 
der bekannten Form erhalten bleiben wer-
den. Hin gegen sind Änderungen bei den in 
den Prüfzeugnissen ausgewiesenen maxi-
mal zulässigen Wandhöhen und Anschluss-
details zu erwarten.




